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Allgemeine

Polizei-Derordnung
der polit. Gemeinde Regensberg.

 

Der Gemeinderat beftraft nach Maßgabe feiner Kompetenz mit

Buße bis zu Ir. 25.— alle nad) den bejtehenden Gefegen und Ber-

ordnungen auf dem Gebiete der Gemeinde begangenen Mebertret-

ungen, jowie die nadhbezeichneten Handlungen bezw. Unterlafjungen:

1. Das vorfäßliche Beläftigen des Bublitums durd) Schlägereien,
Störung der Ordnung oder anderes ungebührliches Verhalten.

2. Die Verwendung von Waffen jeglicher Art bei Schlägereien

dur PBerjonen, die dur eigenes Verfehulden in diefe hineingezogen
wurden.

3. Das abfichtliche Reizen und Scheumadhen von Tieren, wo-
dur eine Gefahr für Menjchen oder Sachen entiteht.

4. Das Hegen von Hunden auf Menfchen und Tiere, jomwie das

Nihtabhalten von Hunden von Angriffen auf Menfchen und Tiere

durch Verjonen, denen die Aufficht über fie zufommt.

5. Das Werfen von Steinen und andern Gegenjtänden, oder

von Unrat nach) Menjhen oder Tieren oder an fremde Häufer, jowie
das Verunreinigen öffentlicher Brunnen.

6. Selbjtverfchuldete Trunfenheit, wenn dadurd) eine grobe
Störung der öffentlihen Ordnung oder eine perjönliche Gefahr für
andere verurjaht wird.

7. Die Störung der öffentlichen Auhe dur Lärm und Gefchrei

und die Erregung von Mergernis durch andern nächtlichen Unfug.

8. Vorfäglihe Beunruhigung der Bevölkerung durch falfchen

Notruf, durch Mißbraud non Notfignalen oder durch) Verbreiten

wifjentlich falfcher Nachrichten und Gerüchte.
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9. Alle Lärm verurfachenden Arbeiten oder fonftige Nuhe-

ftörungen an Sonntagen während des VBormittags-Gottesdienftes.

Das Holen von Futter für das Vieh an Sonntag-VBormittagen

in der Zeit von einer Stunde vor Beginn des Gottesdienftes.

10. Das mangelhafte Zudeden oder das Unverwahrtlafjen offener

Sauchegruben oder Waflerfammler an Orten wo Menfchen verkehren,

fodaß daraus eine Gefahr für andere entiteht.

11. Das Betreten von Scheunen, Ställen, Böden, oder andern

Räumen, welche zur Aufbewahrung leicht entzündlicher Sachen dienen,

mit unverwahrtem Feuer oder Licht.

12. Ungehorfam gegen eine von der Polizei erlafjene gejeh-

mäßige Anordnung oder Aufforderung, fofern nicht ein friminelles

Vergehen vorliegt. ($ 77 des Str.-G.-8.)

13. Das Abreigen, Befhädigen oder Entftellen von öffentlich

angefchlagenen Befanntmadhungen, von Warnungstafeln und Weg-

zeichen, a

14. Alles Schießen, wodurch die öffentliche Sicherheit gefährdet

wird, jowie das Schießen an Hochzeiten und andern feitlichen An-

läßen ohne Bewilligung des Gemeinderates.

15. Das Tragen von aufgerüfteten Senjen, Schlepprechen oder

andern gefährlichen Gegenftänden durd Velofahrer auf öffentlichen

Straßen und Tußmwegen.

16. Das Auflefen von Objt und andern Feldfrüchten durd) Un

berechtigte, das Weidenlaffen von Vieh und Geflügel auf fremdem

Eigentum, jowie das unberechtigte Abmähen von Flurftraßen.

17. Das Betreten der Weinberge durch Unberechtigte zur Zeit

der Traubenteife.

18. Das Treiben von ungebundenem Vieh auf öffentlichen

Straßen.

19. Nichtbeachtung der amtlichen Aufforderungen zum Aufftüden

der Bäume, Zurüdfchneiden von Grünheden, zur Entfernung von

Mifteln von den Bäumen und zum Deffnen von Waflergräben.

20. Das Einftellen und Aufnehmen fchriftenlofer ‘Berfonen ohne

Anzeige an die Gemeinderatstanglei innert 8 Tagen, ebenjo die Nicht:

abgabe der Nusweisjchriften innert der gleichen Zeit.
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Wer rechtlich verpflichtet ift, die Aufficht über eine PBerfon zu

führen (Eltern, Pflegeeltern, Bormünder), haftet für die einer folchen
Perjon aufgelegte Volizeibuße, jofern er nicht darzutun vermag, daß

er das übliche dur die Umftände geforderte Maß von Sorgfalt in.
der Beauflichtigung beobachtet hat.

vür juriftifhe PVerfonen haften die Leiter oder fehlbaren Aln-

geftellten. Die Bußenverfügung hat fich gegen diefe zu richten.

* *
*

Dieje Polizeiverfügung tritt nad) ihrer Genehmigung dur) die

Gemeinde und den Regierungsrat und erfolgter Bublifation im Amts-
blatt in Kraft.

Borftehende Gemeindepoligeiverordnung wurde heute von der
Gemeindeverfammlung genehmigt.

Regensberg, den 19. Oftober 1919,

Der Präfident: &. Weidmann..

Der Schreiber: Joj. Großhoß,

Borjtehender Bolizeiverordnung erteilt der Negierungsrat die
Genehmigung.

Züri, den 26. November 1919.

Bor dem Regierungsrat:

Der Staatsichreiber: Paul Keller.



Anhang.

Auszug aus dem Gejeb befteffend den Strafprozef.

$ 346. Ein KRelurs gegen die -Bußenverfügung der Polizeibe-

börden it nicht zuläffig, dagegen kann der Gebüßte binnen 10 Tagen,

bon der Eröfjnung des Entjheides an gerechnet, gerichtliche Beurteilung

der Sache verlangen. Davon wird ihm mit der Bemerkung Kenntnis

gegeben, dag Stillfehweigen als Anerkennung der Strafe aufgefaßt wird.

$ 347. Verlangt der Gebüßte gerichtliche Unterfuhung, jo wird er,

fal3 e8 nicht bereits gejchehen tft, von der Poligeibehörde einbernom-

men. Es wird ihm aufgegeben, die Gründe jeiner Bejtreitung, jomwie

feine Beweismittel anzugeben. Die PBolizeibehörde fan weitere Er-

bebungen beranitalten.

Beharıt der Gebüßte nach ducchgeführter Unterfuhung auf der Bes
reitung und hält die Polizeibehörde die Bußenverfügung aufrecht, To
überiweift die Behörde die Sahe an das Bezirksgericht. Der MWeijung
it die angefochtene Verfügung nebit den übrigen Akten beizulegen.

5 350. Bezahlt der Gebüßte die Buße aus Arbeitsichen oder Lie-
derlichkeit nicht oder weigert er fich fie abzuberdienen, obgleieh ihm das
nach jeinen perfönlichen DVerhältniffen wohl möglich it, jo orönet die
Bolizeibehörde die Umwandlung der Buße in Sefängnigftrafe an.

5 351. Für je Fr. 10.— werden 24 Stunden Gefängnis gerechnet.
Beträgt die Buße weniger als Sr. 10.—, fo foll der Berhaft gleichwohl
24 Stunden betragen.

5 352. Bon der Umwandlung der Buße ift der Bezirksantvalt-
Ihaft zum Bivede des Vollzuges Kenntnis zu geben.

5 382. Anzeigen ivegen PBolizetübertretungen von Kindern im iul-
pilichtigen Alter find der Schulpflege zur Unterfuhung und diszipli-
narijher Betrafung zu erftatten. Die Sähulpflege bringt die gemäß
der Schulordnung zuläßigen Strafmittel zur Anwendung.

Gegenüber Kindern, tvelche der Schulpflicht entlaffen find, findet
das gewöhnliche Verfahren bei Polizetübertretungen ftatt. Die Bolizei=
behörde fann ftatt Buße Verweis eintreten Lajjen.

S 385. Bei Polizetübertretungen Sugendlicher (Berfonen, die dag
jehsgehnte, aber noch nicht dag neungehnte Altersjahr zuriidgelegt haben)
findet das gewöhnliche Verfahren ftatt, mit der Abweichung, daß jtatt
auf Buße auf Verweis anerkannt werden kann.

Ss 464, Abf. 3. Poligeibußen werden auch dann bon der Wolizet-
behörde eingezogen, ivenn Ste Bußenverfügung an das Gericht meiterge-
sogen worden fit.
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Buchdruckerei AKERET,Dielsdorf.


